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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1992

Norm

DSt 1990 §41 Abs1

DSt 1990 §77 Abs3

Rechtssatz

Bei der Kostenbemessung sind alle Rechtsgänge auf der Basis des Erfolgsprinzips als einheitliches Ganzes zu

behandeln. Die Kosten des Strafverfahrens trägt im allgemeinen die unterliegende Prozeßpartei; die

Kostenersatzp8icht ist - wie in der ZPO - in der Regel von den Grundsätzen der Erfolgshaftung beherrscht. Gemäß §§

389, 390 StPO wird grundsätzlich die unterliegende Prozeßpartei kostenersatzp8ichtig; diese Vorschriften

unterscheiden nicht zwischen den Kosten des Strafverfahrens erster Instanz und den Kosten des

Rechtsmittelverfahrens. Über die Frage der Kostentragung entscheidet grundsätzlich erst der endgültige

Prozeßausgang. Diese Grundsätze sind gemäß § 77 Abs 3 DSt 1990 auch im Disziplinarverfahren sinngemäß

anzuwenden.

Entscheidungstexte

10 Bkd 5/92

Entscheidungstext OGH 23.11.1992 10 Bkd 5/92

4 Bkd 4/93

Entscheidungstext OGH 04.12.1995 4 Bkd 4/93

Vgl auch

10 Bkd 1/04

Entscheidungstext OGH 27.04.2004 10 Bkd 1/04

Vgl auch; Beisatz: Eine gesonderte Bemessung von Pauschalgebühren für die I. und II. Instanz entspricht nicht

dem Gesetz. (T1)
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